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Skandalisierung - Ent­
tabuisierung - Politisierung 

Mobilisierung für freien Schwangerschaftsabbruch 
in Großbritannien und der Schweiz 

Anfang der 1970er Jahre wandten sich Akti­
vistinnen der neuen Frauenbewegung dem 
Thema Schwangerschaftsabbruch zu. Diese 
Thematisierung wird generell als selbstver­
ständlich angenommen. Dabei gab es auch 
andere Missstände, die Frauen auf die Barri­
kaden gerufen haben, darunter Lohnungleich­
heit, die Frage der Kinderbetreuung und be­
zahlter Mutterschutz. Keiner dieser Aspekte 
wurde aber in vergleichbarem Maß in der ers­
ten Hälfte der l 970er Jahre zum Schwerpunkt 
feministischer Agitation. Die Gründe für die 
Hinwendung zur Problematik des Schwanger­
schaftsabbruchs können nicht, wie es eine es­
sentialistische Lesart zulassen würde, in einer 
vermeintlich >natürlichen< Gemeinsamkeit von 
Frauen - nämlich ihrer Rolle im Reprodukions­
prozess - gesucht werden. Dafür spricht u.a., 
dass im Kampf für eine Liberalisierung des 
Schwangerschaftsabbruchs auch viele Frau­
en und auch einige Männer engagiert waren, 
die - etwa aufgrund ihrer sexuellen Orientie­
rung oder aufgrund ihres Alters - mit der For­
derung nach Entkriminalisierung oder Libera­
lisierung des Schwangerschaftsabbruchs auf 
den ersten Blick scheinbar nichts zu gewinnen 
hatten. Daher gehen wir davon aus, dass beim 
Schwangerschaftsabbruch mehr auf dem Spiel 
stand als eine juristische Regelung. 

Wenn unbestritten ist, dass der Kampf für 
eine liberalisierte Abtreibungsgesetzgebung 
und die Frauenbewegung eng miteinander 
verknüpft waren, so begannen die Diskussio­
nen über die gesetzliche Reform vor der For­
mierung der neuen Frauenbewegung und 
überdauerten diese, in manchen Ländern um 
mehrere Jahrzehnte. Das war etwa in der 
Schweiz der Fall. Hier wurden die betroffenen 
Paragrafen 118-121 des Strafgesetzbuches erst 
im Jahre 2002 im Sinne einer Fristenregelung 
reformiert, mehr als ein Jahrzehnt, nachdem 
die neue Fraue.nbewegung ihren Schwung 
verloren hatte und einem lockeren Bündnis 
von autonomen Gruppen, öffentlich (teil-)fi­
nanzierten Projekten sowie institutionalisier-

ten gleichstellungspolitischen Akteurinnen 
Platz gemacht hatte. In Großbritannien verab­
schiedete das Parlament dagegen bereits 1967 
- also zu einem Zeitpunkt, als die neue Frau­
enbewegung erst im Begriff war, sich zu for­
mieren - ein Gesetz, das die Straffreiheit des 
Schwangerschaftsabbruchs in bestimmten Gren­
zen vorsah. Gerade weil die Chronologie der 
Gesetzesreform nur partiell in der Mobilisie­
rungsdynamik der neuen Frauenbewegung auf­
ging, stellen Großbritannien und die Schweiz 
geeignete Fälle dar, um, zum einen, die Rolle 
des Schwangerschaftsabbruchs in der Mobi­
lisierungsdynamik der Frauenbewegung zu un­
tersuchen und, zum anderen, der Frage nach­
zugehen, welche Bedeutung die Frauenbewe­
g1'ng dem Schwangerschaftsabbruch zuwies. 

Frauenbewegung und die Liberalisierung 
des Schwangerschaftsabbruchs 

Um das Verhältnis zwischen staatlicher Regu­
lierung der Reproduktion und den Mobilisie­
rungsstrategien der neuen Frauenbewegung 
zu bestimmen, wendet sich die Darstellung zu­
.nächst Großbritannien zu. Dabei lässt sich, wie 
angedeutet, die Initiative zur Gesetzesreform 
zunächst nicht auf feministische Aktivitäten 
zurückführen: Als der Abgeordnete David Steel 
von der zum damaligen Zeitpunkt eher margi­
nalen britischen Liberal Party im Jahre 1966 den 
Vorschlag für ein neues Abtreibungsgesetz im 
Parlament einbrachte, existierten zwar um die 
hundert - den Gewerkschaften, Parteien, Kir­
cli.en oder Wohlfahrtsorganisationen naheste­
hende - nationale Frauenorganisationen, 1 aber 
eine Vernetzung mobilisierter Netzwerke - so 
Friedhelm Neidhardts Definition von sozialen 
Bewegungen2 -trat erst ein, nachdem der Abor­
tion Act im Oktober 1967 in Kraft gesetzt wor­
den war. Das Gesetz, das für England, Wales 
und Schottland, nicht aber für Irland galt, sah 
eine Legalisierung der Abtreibung in den ers­
ten 28 Schwangerschaftswochen unter den 
Bedingungen einer weitgefassten sozialen In­
dikation vor.3 



Die Reforminitiative von David Steel war nicht 
völlig aus der Luft gegriffen. Bereits in den 
l 930er Jahren hatte die aus dem Jahre 1861 
stammende restriktive Regelung des Offen­
ces Against the Person Act, die Abtreibung 
unter allen Umständen für illegal erklärte, An­
stoß erregt. 4 Teile der Frauenbewegung, der 
progressiven Ärzteschaft und der Labourpar­
tei gründeten 1936 eine Interessensorganisa­
tion zur Legalisierung des Schwangerschafts­
abbruchs: die Abortion Law Reform Associa­
tion (ALRA). Doch gelang es bis in die 1960er 
Jahre nicht, eine breite Kampagne zugunsten 
der Gesetzesreform durchzuführen, nicht zu­
letzt da unter den Mitgliedern der Labourpartei 
in dieser Frage keine einheitliche Meinung 
herrschte und die Unterstützung von ALRA 
durch die Partei daher begrenzt war. 5 Dabei 
war, wie Stephen Brooke aufgezeigt hat, die 
Pro-Abtreibungs-Argumentation der ALRA­
Aktivistlnnen bis in die l 960er Jahre eng mit 
klassenspezifischer Diskriminierung verknüpft: 
»Speaking about sexuality through the abor­
tion issue inevitably meant talking about wor­
king-class sexuality.«6 In den 1960er Jahren 
begann der Verein seine Öffentlichkeitsarbeit 
zu verstärken und regionale Netzwerke aus­
zubauen. Zugleich vollzog er einen argumen­
tativen Wandel, indem er sich bei der Forde­
rung nach legaler Abtreibung nun nicht mehr 
auf die überarbeitete kinderreiche Mutter aus 
der Arbeiterklasse bezog, sondern Abtreibung 
nun als Problem der modernen liberalen Ge­
sellschaft deutete. Diese Verschiebung ermög­
lichte eine Zusammenarbeit mit dem libera­
len Abgeordneten David Steel, den ALRA mit 
Expertenwissen unterstützte. Es gelang ihm 
1966/67, mit einer Private Member's Bill die 
Gesetzesänderung durchzusetzen. In der For­
schung wird dieser politische Erfolg auf meh­
rere Faktoren zurückgeführt, darunter die be­
sonderen Fähigkeiten von David Steel, die 
wohlwollende Haltung der Regierung, der Tha­
liomide-Skandal (Thaliomid ist der Wirkstoff 
der Contergan-Arzneimittel, der in Großbritan­
nien wie auch in der Bundesrepublik zu Miss­
bildung in mehreren Tausend Fällen geführt 
hat) und die geschickte Verhandlungsweise 
der ALRA.7 

Inwiefern war die neue Frauenbewegung 
in Großbritannien in den Reformprozess in­
volviert? Die ersten autonomen Frauenzirkel 
entstanden auf den britischen Inseln im Ver­
lauf des Jahres 1968, 1969 existierten allein in 
London um die 70 lokale Gruppierungen. 8 Für 
das Jahr 1975 spricht »The Times« landes­
weit von 1.500 Gruppen,9 das feministische Mo­
natsblatt »Spare Rib« erreichte in den 1970er 
Jahren bis zu 32.000 Leserinnen.10 Zur natio­
nalen Vernetzung der dezentralen und über­
wiegend informell organisierten Gruppen trug 
der erste nationale Frauenbefreiungs-Work­
shop am Ruskin College in Oxford, an dem 600 
Frauen zusammenkamen, entscheidend bei. 11 

Bier wurde offensichtlich, dass die Bewegung 

mittlerweile in ganz England, Schottland und 
auch in Irland Anhängerinnen gefunden hat­
te. Von nun an fanden bis 1978 jährlich natio­
nale Treffen des Women's Lib statt, bis die 
Bewegung Ende der 1970er Jahre an innerer 
Kohäsion verlor und es nicht mehr gelang, 
die Divergenzen unterschiedlicher feministi­
scher Lager zu überwinden.12 

Die Teilnehmerinnen des Workshops am 
Ruskin College stellten vier zentrale Forde­
rungen auf, darunter neben Chancengleich­
heit im Beruf und 24-Stunden-Kinderbetreu-

ung freie Verhütung und eine Fristenrege­
lung. In den folgenden Jahren verteidigte die 
Bewegung das Gesetz von 1967, das immer 
wieder von Pro-life Gruppen angegriffen wur­
de. 1972 spezialisierte sich eine Gruppe inner­
halb der Frauenbewegung auf die Abtrei­
bungsfrage und gründete 1975 die National 
Abortion Campaign (NAC). Sie gehörte dem 
Co-ordinating Comity in Defence of the 1967 
Act an, das bis 1983 über 50 Organisationen 
koordinierte, darunter liberale und konserva­
tive, Labour- und Ärzteorganisationen und 
punktuelle Aktionen durchführte. Höhepunkt 
war eine von den Gewerkschaften sowie lin­
ken und liberalen Parteien unterstützte De­
monstration in London im Jahre 1979, an der 
rund 100.000 Menschen teilnahmen, um eiqe 
von konservativer Seite vorgeschlagene Ge­
setzesänderung zu verhindern. 13 Daraus folgt: 
Obwohl der Schwangerschaftsabbruch be-

Flugblatt der National 
Abortion Campaign, 
London, o.D. 
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reits vor der Formierung der neuen Frauenbe­
wegung in einem aus damaliger Sicht fort­
schrittlichen Gesetz liberalisiert worden war, 
zählte das Thema Abtreibung zu den als wich­
tig erachteten Aspekten des Frauenkampfes. 
Welche Bedeutung wiesen die Aktivistinnen 
der Abtreibung zu? Bevor diese Frage ins Zen­
trum rückt, wendet sich die Darstellung der 
Schweiz zu. 

Der Kampf für die Legalisierung des 
Schwangerschaftsabbruchs in der Schweiz war 
lang und zäh. Knapp drei Wochen nachdem 
das aktive und passive Frauenstimm- und 
-wahlrecht von der männlichen Bevölkerung 
angenommen worden war, lancierte ein über­
parteiliches Komitee am 19. Juni 1971 die 
Volksinitiative »für Straflosigkeit der Schwan­
gerschaftsunterbrechung«.14 Ende November 
des Jahres hatten bereits 59.000 Menschen 
den knappen und prägnanten Text »Wegen 
Schwangerschaftsabbruch darf keine Strafe 
ausgefällt werden« 15 unterzeichnet. Die Initia­
tive - die zu den allerersten gehörte, die Frau­
en in der Schweiz mit unterzeichnen durften -
wurde am 1. Dezember 1971 eingereicht, 16 kam 
aber nie vor das Volk. Als Mitte der l 970er 
Jahre klar wurde, dass sie keine Chance ha­
ben würde, zog das lnitiativkomitee die Vorla­
ge zurück und erarbeitete stattdessen die Volks­
initiative »Für die Fristenlösung«, die 1977 zur 
Abstimmung stand. Das Stimmvolk lehnte diese 
Vorlage jedoch ab und bestätigte die Haltung 
auch im fakultativen Referendum von 1978. 
Ein Grund für die Ablehnung war die Emo­
tionalisierung im Abstimmungskampf, die 
durch eine aus katholischen Kreisen einge­
reichte Petition »Ja zum Leben - Nein zur Ab­
treibung« ( 1972) zusätzlich gesteigert wurde. 
Auch das protestantisch-freikirchliche Komi­
tee Helfen statt Töten trat auf den Plan. Damit 
hatte die Initiative »Für die Fristenlösung« eine 
einfluss- und ressourcenreiche Gegnerschaft, 
die sich rasch formierte und effiziente Gegen­
propaganda betrieb. 17 Eine Volksinitiative 

»Recht auf Leben« wurde 1985 abgelehnt. In 
den folgenden Jahren und Jahrzehnten folg­
ten zahlreiche politische Vorstöße und wei­
tere zwei Abstimmungen, bis das Volk schließ­
lich 2002 einer Änderung des Schweizerischen 
Strafgesetzbuches (Fristenregelung) mit un­
erwartet deutlichen 72,2% Ja-Stimmen zu­
stimmte. Im selben Umengang erteilte das Volk 
der Volksinitiative »für Mutter und Kind - für 
den Schutz des ungeborenen Kindes und für 
die Hilfe an seiner Mutter in Not« mit 81,8% 
Nein-Stimmen eine rigorose Absage. Die Ini­
tiative zielte auf ein Verbot des Schwanger­
schaftsabbruchs, der nur dann strafffrei sein 
sollte, wenn für die Schwangere »eine akute, 
nicht anders abwendbare, körperlich begrün­
dete Lebensgefahr« bestehe.1 s 

Wie in Großbritannien beschränkten sich 
die Diskussionen um eine Entkriminalisierung 
der Abtreibung auch in der Schweiz nicht auf 
die gesetzgeberische Ebene, setzten sich doch 
auch die Aktivistinnen der neuen Frauenbe­
wegung, die sich von diesen Strukturen dis­
tanzierten, dafür ein. 19 Die neue Frauenbewe­
gung in der Schweiz entstand im Zuge der 
68er Bewegung und trat erstmals Ende 1968 
in Erscheinung: Eine Gruppe junger Feminis­
tinnen erschien bei der 75-Jahr-Feier des Frau­
enstimmrechtsvereins - der sein Ziel, das Frau­
enwahl- und Stimmrecht, erst drei Jahre spä­
ter erreichen sollte - und sorgte mit einer Stör­
aktion für Unruhe. »Das Wahlrecht ist nicht 
genug« skandierend, stellten sie die Wirksam­
keit der traditionellen politischen Instrumen­
te in Frage. Im Februar 1969 trat die Gruppe 
erstmals unter dem Namen Frauenbefreiungs­
bewegung (FBB) auf und forderte »Gleichbe­
rechtigung über das Stimmrecht hinaus«.20 Es 
folgte die Formierung des Mouvement de Libe­
ration des Femmes (MLF) in der französisch 
sprechenden Schweiz und des Movimento 
Femminista Ticinese (MFT) im Tessin, die lose 
untereinander vernetzt waren. 21 Mit medien­
wirksamen Auftritten forderten sie »Emanzi-



pation statt Gleichberechtigung«22 und streb­
ten über eine juristische Gleichstellung der 
Geschlechter hinaus eine tief greifende Ver­
änderung der hierarchisch strukturierten Ge­
schlechterverhältnisse an. 23 

Bei der ersten Initiative 1971 kam rund ein 
Fünftel der Unterschriften Dank Sammelak­
tionen von Aktivistinnen aus Kreisen der neu­
en Frauenbewegung. Obwohl ihre Forderun­
gen über die Initiative hinausgingen (sie ver­
langten eine Übernahme der Kosten eines 
Schwangerschaftsabbruchs durch Krankenkas­
sen, Sexualaufklärung als Schulfach, Bera­
tungsstellen für Jugendliche, kostenlose Ver­
sorgung mit Verhütungsmitteln unter ärztlicher 
Kontrolle und staatliche Unterstützung für al­
leinstehende Mütter), sammelten sie drei Mo­
nate lang Unterschriften.24 Da die Experten der 
noch im Dezember des Jahres einberufenen 
bundesrätlichen Kommission zur Neuregelung 
des Schwangerschaftsabbruches sich nicht 
auf einen Entwurf einigen konnten, legten sie 
drei Varianten vor: Erstens, eine Indikationenlö­
sung (medizinische Indikation: Straffrei bei Le­
bensgefahr der Mutter; juristisch-ethnische 
Indikation: bei Sittlichkeitsdelikten; eugeni­
sche Indikation: bei körperlich-geistiger Schä­
digung des Kindes); zweitens, eine erweiterte 
lndikationenlösung (soziale Indikation) und, 
drittens, eine Fristenregelung innerhalb der ers­
ten zwölf Wochen.zs Große Teile der Frauenbe­
wegung lehnten alle drei Varianten ab und gin­
gen zu ihrer ursprünglichen Forderung, der er­
satzlosen Streichung der Paragraphen 118-121 
StGB, zurück.26 In welchen Deutungsrahmen 
stellten die Feministinnen ihre Forderungen? 

Feministische Deutungen des Schwanger­
schaftsabbruchs 

Die neue Frauenbewegung stand nicht am 
Anfang der Forderung nach legaler Abtrei­
bung. Neben den bereits beschriebenen Ini­
tiativen ist auf Anstrengungen der Kommu­
nistischen Parteien in der Zwischenkriegszeit, 
Arbeiterinnenvereine, neo-malthusianisch ori­
entierte Organisationen um 1900 zu verwei­
sen.27 Obwohl das Problem ungelöst geblie­
ben war, hatte nach dem Zweiten Weltkrieg 
Weder in Großbritannien noch in der Schweiz 
eine Massenbewegung das Thema aufgegrif­
fen. Die Frauenbewegung brachte, so die An­
nahme, in die Verhandlung der Abtreibung ei­
ne neue Deutung ein. Um dies deutlich zu ma­
chen, wendet sich die Darstellung zunächst 
Ideen der Neuen Linken / Nouvelle Gauche I 
New Left zu, welche, seit den ausgehenden 
l 950er Jahren in Kreisen dissidenter Links­
intellektueller diskutiert, die 68er Bewe­
gung in allen westlichen Ländern stark ge­
prägt haben.28 Aus den Protestmilieus dieser 
Bewegungen gingen auch in der Schweiz und 
Großbritannien die ersten Trägergruppen der 
neuen Frauenbewegung hervor. 

Stichwortgeber waren Vertreterinnen der 
Psychoanalyse sowie der Sozial- und Erzie-

hungswissenschaften. Einige von ihnen hat­
ten, wie etwa Wilhelm Reich, Vera Schmidt 
oder Vertreter der Frankfurter Schule, bereits 
in den l 930er Jahren über die Gründe gesell­
schaftlicher Unterdrückung nachgedacht und 
die klassisch-marxistische Kapitalismusana­
lyse um Erkenntnisse der Psychoanalyse und 
der Massenpsychologie erweitert.29 Da sie zu­
nächst in der Sprache des Gastlandes verfasst 
wurden, fanden gerade die Texte der in die 
USA exilierten Frankfurter Schule im englisch­
sprachigen Raum ein breites Publikum, bevor 
sie auf Deutsch, später auch auf Französisch, 
erschienen. Das galt für die unter Max Hork­
heimer, Theodor Adorno und Erich Fromm 
entstandenen Studien über »The authoritarian 

personality« (engl. 1950, dt. 1973) ebenso wie 
für Herbert Marcuses »The one-dimensional 
man« (engl. 1964, dt. 1967). So erklärt sich, 
dass in Großbritannien und der Schweiz paral­
lel Texte zirkulierten, welche die studentische 
Neue Linke, die Schülerbewegungen und auch 
erste Frauengruppen beeinflussten. 

Fragt man nach dem Zusammenhang zwi­
schen der Gesellschaftsanalyse der Neuen 
Linken und dem Abtreibungskampf der neu­
en Frauenbewegung, sind zwei Punkte zu nen­
nen: Zum einen postulierte die Neue Linke, 
dass die Arbeiterklasse nicht mehr als Motor 
gesellschaftlicher Veränderung angesehen 
werden könne, sondern, wie Marcuse es for­
mulierte, »Geächtete und Außenseiter«30 die­
se Funktion übernehmen müssten. Indem sich 
die Neue Linke von der Fixierung auf die Ar­
beiterklasse löste, rückten Unterdrückungs­
verhältnisse, die nicht auf Klassenzugehörig­
keit sondern auf anderen gesellschaftlichen 
Kategorisierungen - Hautfarbe, Geschlecht 
- gründeten, in den Fokus. Diese Verschie­
bung des Blicks ermöglichte es, Frauen als 
Subjekt der Veränderung zu denken. 

Zum anderen rückte die Neue Linke den 
Begriff der Entfremdung ins Zentrum und lös­
te sich damit von der Betrachtung von Aus­
beutungsverhältnissen, denen traditionell das 
Interesse der Linken galt. Im Anschluss an 
Marx' Frühwerk31 kritisierte die Neue Linke die 
Entfremdung des Menschen vom Menschen, 
die sich in zunehmender Vereinzelung äuße­
re. Davon ausgehend, dass die Zergliederung 
von Arbeitsprozessen und Festlegung auf be-

»Hollondbus«, 1978 
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stimmte soziale Funktionen das Individuum 
einschränkten, forderte sie die Aufhebung 
von hierarchischer Teilung von Arbeit, und 
zwar nicht nur im Produktions- sondern ganz 
wesentlich auch im Reproduktionsbereich. Als 
Gegenmodell strebte man an, die Kindererzie­
hung zu kollektivieren, etwa in alternativen 
Betreuungseinrichtungen, und die herkömm­
liche familiäre Arbeitsteilung durch die Bil­
dung von Kommunen zu überwinden. Wie 
wurden diese Elemente der kognitiven Orien­
tierung der 68er Bewegung von der neuen 
Frauenbewegung aufgegriffen? 

Die Frauenbewegung knüpfte an die An­
nahme an, dass die gesellschaftlichen Verhält­
nisse nur auf dem Weg einer >Revolution des 
Alltagslebens< zu verändern seien. »The per­
sonal is political« lautete die Parole, mit der 
das Women 's Liberation Movement auftrat, 
und »Das Private ist politisch!« hieß es auch 
in Zürich, Bern und Basel. Unterdrückungs­
verhältnisse in Partnerschaften, leitete sich 
daraus ab, waren kein >persönliches Pech<, 
sondern Spiegel gesamtgesellschaftlicher Un­
gleichheitslagen. Der Kampf gegen diese Un­
gleichheit würde, so die Hoffnung, auch die 
ganz persönlichen Beziehungen zwischen Frau­
en und Männern verbessern. Als die Sozio­
login und Psychoanalytikerin Juliet Mitchell 
1969 im Rahmen einer Gegenuniversität in Lon­
don einen Kurs zur »Rolle von Frauen in der 
Gesellschaft« abhielt, erklärte eine Zuhörerin: 
»[.„} there was that feeling of militancy that 
/ 'd never experienced before [„.} 1 was no 
langer alone, but part of a movement which 
was primarily political but could be personal 
to me.«32 Das Private für politisch zu erklären, 
hieß nicht, Konflikte in der Partnerschaft an 
die Öffentlichkeit zu zerren, sondern die als 
individuelles Schicksal erlebte Unterordnung 
von Frauen als Strukturproblem zu erkennen 
und zu bekämpfen. Es ging der Frauenbewe­
gung also nicht um eine Veröffentlichung von 
individuellen Ehekonflikten sondern darum, die 
»Mikrostrukturen der Herrschaft« 33 aufzu­
decken, die Grenzen zwischen privat und öf­
fentlich infrage zu stellen und damit zugleich 
das Verständnis von Politik zu erweitern. Eine 
Aktivistin aus der Schweizerischen Frauenbe­
freiungsbewegung antwortete 1980 auf die Fra­
ge, was Politik sei: »Frausein und dazu stehen 
istfur mich politisch; wie ich lebe, wie ich mit 
meinem Körper umgehe und mit meinen Be­
ziehungen; wie ich mit anderen Frauen bin.«34 

Aus der Sicht der Aktivistinnen konnte erst 
das Sprechen über die Asymmetrie der Ge­
schlechterbeziehungen im vermeintlich Priva­
ten dafür ein Bewusstsein schaffen, dass an­
dere Frauen dieselben Erfahrungen machten; 
wie es eine Leserin von »Spare Rib« in einem 
Leserbrief formulierte: »Ich glaubte, die einzi­
ge Frau zu sein, die so fühlt, bis ich »Spare 
Rib« gelesen habe.«35 

Die Thematisierung des Schwanger­
schaftsabbruchs in der neuen Frauenbewe-

gung schrieb sich in diese Strategie, das Per­
sönliche zu einer politischen Angelegenheit 
zu erklären, ein. Die neue Frauenbewegung 
diskutierte dieses bisher tabuisierte Thema 
und betrachtete den legalen und sicheren Ab­
bruch von Schwangerschaften als eines ihrer 
zentralen Ziele. Dabei ging es den Feministin­
nen um »viel mehr als einen Paragraphen«. 36 

Darin unterschied sich die feministische Deu­
tung des Schwangerschaftsabbruchs, so soll 
abschließend argumentiert werden, von einer 
liberalen und sozialistischen Interpretation. 
Wenngleich innerhalb der Frauenbewegung 
immer wieder auch Argumente dieser oder je­
ner Strömung aufgegriffen und temporäre Ko­
alitionen auf der Grundlage partieller Über­
einstimmung gebildet wurden, wich die femi­
nistische Deutung in ihrem Kern von jenen 

anderen Deutungsweisen ab. Um die feminis­
tische Position zu profilieren, werden ab­
schließend die Werte, auf die sich die ver­
schiedenen Gruppen bei ihrem Einsatz für eine 
Liberalisierung des Schwangerschaftsab­
bruchs jeweils bezogen, dargestellt. 

Die 1 i b e r a 1 e Deutungsweise, die in 
Großbritannien von David Steel und Teilen der 
ALRA, in der Schweiz von bürgerlichen Frauen­
organisationen und dem Initiativkomitee ver­
treten wurde, bezog sich auf individuelle Per­
sönlichkeitsrechte und knüpfte darin an tra­
ditionelle liberale Forderungen an. In den 
l 930er Jahren hatten die bürgerlichen Anstren­
gungen für eine Legalisierung unter dem Zei­
chen philantropischer Tätigkeit gestanden und 
waren auch von Professionalisierungsanstren­
gungen der Ärzteschaft geprägt. Auch kamen 
in dieser Zeit Argumente für eine soziale Selek­
tion zur Sprache: Eine Legalisierung der Ab­
treibung würde einer Vermehrung der sozial 
schwachen Familien entgegenwirken. Solche 
Argumentationsstränge waren in den l 960er 
Jahren weniger präsent, wenngleich sie auch 
dann noch anzutreffen waren. Zentral jedoch 



ging es nun um den Schutz und die Autono­
mie des bürgerlichen Individuums und um die 
Anpassung einer Regelung, die - in ihrer re­
pressiven Form - den Praktiken des Schwan­
gerschaftsabbruchs nicht mehr entsprach. Aus 
der Sicht des liberalen Pro-Abtreibungslagers 
war den zahlreichen heimlichen Abbrüchen 
eine kontrollierte Abtreibungspraxis vorzuzie­
hen, da nur sie die Einhaltung der Rechtsord­
nung garantieren könne. Das staatliche Ab­
treibungsverbot wurde in Frage gestellt, weil 
damit die Privatsphäre verletzt wurde und da­
mit eine wichtige Säule der bürgerlichen Ge­
sellschaftsordnung. 

Die s o z i a 1 i s t i s c h e Deutungsweise 
vertraten traditionell Parteien und Gruppie­
rungen der Linken, wie etwa die National Abor­
tion Campaign in Großbritannien und die LMR 
(Ligue Marxiste Revolutionnaire) in der West­
schweiz. Diese Auffassung hinderte die LMR 
aber nicht daran, 1977 für die Fristenlösung 
zu stimmen, da diese doch mindestens eine 
kleine Verbesserung bringen würde.37 Im Na­
men der Gleichheit stellten diese Gruppen den 
Schwangerschaftsabbruch in den Kontext des 
Kampfes der Arbeiterbewegung. Aus dieser 
Sicht war die liberalisierte Abtreibung ein 
Schritt zur Verbesserung der Lebensbedin­
gungen von Unterschichtsfrauen. Man deu­
tete das Verbot der Abtreibung als Klassenpri­
vileg der Bourgeoisie, weil Frauen des Bürger­
tums Mittel und Wege zur Verfügung stän­
den, das Verbot zu umgehen, während sozial 
schlecht gestellte Frauen zum einen Opfer der 
Klassenjustiz und zum anderen gesundheitli­
chen Risiken ausgesetzt seien. 

Teile der Frauenbewegung hingen diesen 
Deutungen durchaus an, etwa wenn sie sich 
für die Übernahme der Kosten einer Abtrei­
bung durch das nationale Gesundheitssystem 
aussprachen. Doch ging es aus .f e m i n i s­
t i s c h e r Sicht nicht allein um soziale Gleich­
heit. Das oberste Postulat der Frauenbewe­
gung im Ringen um die Abtreibung war die 
Freiheit der Frauen, unabhängig von Autori­
täten - Ehemännern, Ärzten, Juristen, Kleri­
kern - zu entscheiden, ob sie eine Schwan­
gerschaft austragen oder abbrechen wollen. 
»A Woman's Right to Choose« bzw. »Üb Kin­
der oder keine, entscheiden wir alleine!« lau­
teten folgerichtig die Parolen. Auch wenn die 
schweizerische neue Frauenbewegung, die in 
der Fristenregelung immerhin einen kleinen 
Fortschritt sah, sich für ein entsprechendes 
Gesetz einsetzte, so doch unter großem Vor­
behalt: Sie forderte nämlich nicht die Legali­
sierung der Abtreibung unter bestimmten Be­
dingungen, sondern die Freigabe des Schwan­
gerschaftsabbruchs. Die Rechtsordnung an 
sich als androzentristisch und frauenfeindlich 
deutend, sahen sie das Verbot der Abtreibung 
als ein Mittel an, weibliche Selbstbestimmung 
zu unterdrücken, damit als ein Instrument des 
Patriarchats. Die Frauenbewegung verortete 
die Abtreibungsthematik, so lässt sich zusam-

menfassen, im Rahmen einer feministischen 
Gesellschaftskritik: Am Schweizer Fall wird 
das besonders deutlich, da die Aktivistinnen 
hier die Initiative als Mittel zur »Diskussion 
(innerhalb wie außerhalb der FEB) der 
Abtreibungsproblematik im Zusammenhang 
mit der Frauenunterdrückung überhaupt« 
nutzen wollten.38 In der Problematisierung des 

Abtreibungsverbots ging es ihnen um das »Er­
kennen der Zusammenhänge zwischen per­
sönlicher Erfahrung und gesellschaftlicher 
Situation«39 : Was vormals dem Privaten zu­
gesprochen wurde, nämlich die weiblichen 
Körper- und Lebenserfahrungen, wurde im 
Zuge der Diskussionen um die Liberalisierung 
des Schwangerschaftsabbruchs politisiert. 

Fazit: 

Wir haben das Verhältnis von Frauenbewe­
gung und Schwangerschaftsabbruch mit dem 
Blick auf zwei Aspekte betrachtet: die Bedeu­
tung der Abtreibungsgesetzgebung im Mo­
bilisierungsprozess der Frauenbewegung und 
die neue Perspektive, welche diese in die De­
batte um die Legalisierung der Abtreibung ein­
brachte. In Bezug auf die Mobilisierungsdy­
namik lässt sich sagen, dass der National 
Abortion Campaign in der Frauenbewegung 
Großbritanniens, wo die Abtreibungsgesetz­
gebung bereits 1967 liberalisiert worden war, 
eine große Bedeutung zukam, gelang es hier 
doch, Anhängerinnen unterschiedlicher Strö­
mungen des Feminismus zu vereinen. Doch 
bestimmten die strategischen Divergenzen 
zwischen den Vertreterinnen radikal-autono­
mer und sozialistischer Positionen innerhalb 
des Feminismus auch die Diskussionen in der 
National Abortion Campaign und machten 
Zielkonflikte innerhalb des Feminismus weit­
hin sieht- und spürbar.40 Die National Abor­
tion Campaign machte auch deutlich, dass die 
Bündnispartner jenseits der Frauenbewegung, 
etwa Teile der Gewerkschaften und sozialisti­
schen Parteien, zwar bereit waren, den femi­
nistischen Gruppierungen in diesem Punkt den 
Rücken zu stärken, diese in anderen Anliegen 
aber nicht in gleicher Weise auf Unterstützung 
zählen konnten. Schließlich wurde, obwohl die 
National Abortion Campaign neben dem Frau­
ennotrufdienst Women's Aid das einzige auf 
nationalem Niveau organisierte Aktionskomi­
tee war, das Thema Schwangerschaftsabbruch 

Ausschnitt aus dem 
Flugblatt »Eine Frau, 
die abtreiben will, wird 
immer abtreiben« der 
FBB, ca. 1973 

»Mutterschaft muss 

als solche abgeschafft 

werden.« 

FBB, Zur Abtreibungs-

kampagne, o.D. 



»Das Private 

ist politisch. Frauen, 

machen wir Politik, 

sonst bleiben 

wir Privat!« 

Emanzipation. 

Zeitung der Organi­

sation für die Sache 

der Frauen, 1980 

in der Frauenbewegung lediglich als ein The­
ma neben anderen verhandelt. Die Proteste 
gegen Vorstöße konservativer Politiker und 
Pro-life Lobbyisten begleiteten in der ersten 
Hälfte der l 970er Jahre die Entstehung von 
Frauengruppen, trugen aber jeweils nur punk­
tuell zu deren Vernetzung bei. Die Abtrei­
bungsfrage war daher ein wichtiges, aber kein 
konstitutives Element der Frauenbewegung 
in Großbritannien. 

Zu diesem Schluss kann man, wenn auch 
aus anderen Gründen, auch für den Schweizer 
Fall kommen. Zwar traten die kantonal veran­
kerten Gruppen der Frauenbewegung gerade 
in der Auseinandersetzung mit dem Abtrei­
bungsverbot miteinander - und mit nicht-femi­
nistischen Gruppen - in Kontakt und prägten 
so die Entwicklung des Liberalisierungspro­
zesses, an dem viele unterschiedliche Grup­
pierungen beteiligt waren. Aber auch hier blieb 
eine breite Mobilisierung der Frauenbewegung, 
wie sie etwa in Deutschland oder Frankreich 
auszumachen war, aus. Dies nicht zuletzt, weil 
es nicht gelang, dauerhaft eine nationale Bewe­
gungsorganisation ins Leben zu rufen. 

Gerade bei der Entwicklung der Debatten 
zur Legalisierung des Schwangerschaftsab­
bruchs in der Schweiz spielte das politische 
System eine wichtige Rolle: Die direkte De­
mokratie war (und ist) ein wichtiger Bestand­
teil der politischen Kultur der Schweiz.41 Poli­
tologische Arbeiten gehen daher davon aus, 
dass soziale Bewegungen in diesem Land zu­
meist den Weg der Gesetzesinitiative gehen 
und damit strukturkonservativ wirken wür­
den.42 Die neue Frauenbewegung der Schweiz 
zeichnete sich, kann man dagegen halten, kei­
neswegs durch Strukturkonservativismus aus. 
Vielmehr kritisierte sie, selbst wenn sie sich 
an Unterschriftensammlungen beteiligte, das 
Mittel der Volksinitiative, suchte nach ande­
ren Wegen, um ihre Anliegen durchzusetzen, 
erneuerte so den Bereich des Politischen theo­
retisch und beeinflusste ihn konkret. Damit 
ist das Vorgehen der Frauenbewegung durch 
das parallele Beschreiten eines institutionell 
vorgesehenen und eines auf Skandalisierung 
und Enttabuisierung im öffentlichen Bereich 
setzenden Weges gekennzeichnet. 43 

Hinsichtlich der feministischen Deutung 
des Schwangerschaftsabbruchs zeigt sich, 
dass die Frauenbewegung über liberale und 
sozialistische Begründungen der Entkriminali­
sierung hinausging. Die Frauenbewegung ziel­
te darauf, das Verbot der Abtreibung zu einer 
allgemeinen Angelegenheit, nämlich der Frage 
sexualisierter Machtverhältnisse, die sich in der 
Freiheit bzw. Unfreiheit der Wahl offenbaren 
würden, zu machen. Ob im Slogan »Mein Bauch 
gehört mim oder im Titel des feministischen 
Gesundheitsratgebers »Üur Bodies, Ourselves« 
- im Zentrum stand die Kontrolle über den ei­
genen Körper, und damit der Anspruch auf 
Selbstbestimmung. Mit dem Slogan »Das Pri­
vate ist politisch« wich die Position der Frau-

enbewegung aber von anderen pro-choice For­
derungen ab. Hielten letztere an der stabilen, 
sozial gut gestellten Familie, die vor staatlichem 
Zugriff zu schützen sei, fest, stellten die Femi­
nistinnen die Familie als Keimzelle der Gesell­
schaft - und die Funktion, die Frauen (als Müt­
ter) darin zugeschrieben wurde - grundsätz­
lich in Frage. Ihnen ging es nicht um Bewah­
rung einer Sphäre, in der das Privatleben vor 
Einblicken von außen geschützt werden soll­
te, sondern gerade darum, den Blick auf das 
Verhältnis zwischen Menschen, und vor allem 
zwischen Männern und Frauen zu richten und 
das, was dort geschah, zu einer gesellschaftli­
chen Angelegenheit zu erklären. Das »Erken­
nen der Zusammenhänge zwischen persönli­
cher Erfahrung und gesellschaftlicher Situa­
tion«44 gehört, das lässt sich anhand der The­
matisierung der Abtreibung in der englischen 
und schweizerischen Frauenbewegung aufzei­
gen, auch dort zum Vermächtnis der neuen Frau­
enbewegung, wo der Gesetzgebungsprozess, 
im Laufe dessen die Abtreibung liberalisiert 
wurde, der Frauenbewegung voraus ging oder 
sie überdauerte. 
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